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Grosser Rat. Rücktritt und Ersatz

Der Regierungsrat nimmt Kenntnis vom Rücktritt von Frau 

Gestützt auf das Gesetz über die politischen Rechte vom 5. Juni 2012 (Art. 90 Abs. 2 PRG) 

erklärt der Regierungsrat 

Frau Marianne Teuscher, 1960

Oberaargau, Wahlkreis Oberaargau

als in den Grossen Rat gewählt.

Dieser Beschluss ist im kantonalen Amtsblatt zu veröffentlichen.
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und Ersatz 

Der Regierungsrat nimmt Kenntnis vom Rücktritt von Frau Katrin Zumstein per 31. Mai 2016

Gestützt auf das Gesetz über die politischen Rechte vom 5. Juni 2012 (Art. 90 Abs. 2 PRG) 

, 1960, Dipl. Physiotherapeutin, 4914 Roggwil, auf der Liste 9

kreis Oberaargau, 

als in den Grossen Rat gewählt. 

Dieser Beschluss ist im kantonalen Amtsblatt zu veröffentlichen. 

Im Namen des Regierungsrates

Der Staatsschreiber 

Auer 
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Katrin Zumstein per 31. Mai 2016. 

Gestützt auf das Gesetz über die politischen Rechte vom 5. Juni 2012 (Art. 90 Abs. 2 PRG) 

4914 Roggwil, auf der Liste 9, FDP 

Im Namen des Regierungsrates 


